
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/4/7 3Ob245/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1954

Norm

ABGB §43

Rechtssatz

Zur Genehmigung der Antragstellung zur Namensänderung von außerehelichen Kindern durch

Vormundschaftsgericht.

Entscheidungstexte

3 Ob 245/54

Entscheidungstext OGH 07.04.1954 3 Ob 245/54

Schlagworte

Gesetz über Änderung von Familien- und Vornamen, DRGBL 1938 IS. 9
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